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Änderungssatzung  
zur Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten 

vom 21. Dezember 2016 
 

 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 3 Satz 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW 1994, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW S. 966), hat der Rat der Stadt Emsdetten mit Mehr-
heit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder in seiner Sitzung am 20. Dezember 2016 die 
folgende Änderungssatzung zur Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten erlassen:  
 
 

§ 11 
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 

 
(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, 

der ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit 
erforderlich ist.  

 Der Anspruch besteht auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der 
Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsaus-
übung förderlich sind. Der Verdienstausfall wird für jede angefangene Stunde der 
versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu 
rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten:  

 
 a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei 

denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Re-
gelstundensatz wird auf 10,00 Euro festgesetzt.  

 
 b)  Unselbstständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende 

Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z. B. durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 

 
 c)  Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde 

erhalten, sofern sie einen den Regelstundensatz übersteigenden Verdienstaus-
fall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche 
Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemach-
ten Angaben versichert wird. 

 
 d)  Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von denen mindes-

tens eine ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige Per-
son nach SGB XI ist, oder einen Haushalt mit mindestens 3 Personen führen 
und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, er halten 
für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den 
Regelstundensatz.  
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  Auf Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für 
eine Vertretung im Haushalt ersetzt.  

 
 e)  Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der Arbeitszeit aufgrund 

der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, werden 
auf Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreuungs-
kosten werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet 
haben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft 
nachgewiesen.  

 
 f) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den in der Entschädigungsver-

ordnung festgesetzten Höchstbetrag überschreiten. 
 
 g)  Stellvertretende Bürgermeister/Bürgermeisterinnen nach § 67 Abs. 1 GO NRW 

und Fraktionsvorsitzende – bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern 
auch ein stellvertretender Vorsitzender/eine stellvertretende Vorsitzende, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende und mit min-
destens 24 Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzende – erhalten neben 
den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 11 Abs. 1 zustehen, eine 
Aufwandsentschädigung nach § 46 GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverord-
nung. 

 
 h) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates der Stadt 

Emsdetten (mit Ausnahme des Wahlprüfungsausschusses, des Wahlausschusses 
sowie des Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschusses) grundsätzlich eine zu-
sätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. der 
Entschädigungsverordnung erhalten, werden gemäß § 46 Satz 2 GO NRW fol-
gende Ausschüsse des Rates der Stadt Emsdetten ausgenommen: 

 
 - Rechnungsprüfungsausschuss 
 - Jugendhilfeausschuss 
 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt 
 - Ausschuss für Infrastruktur 
 - Betriebsausschuss des Abwasserwerks der Stadt Emsdetten 
 - Ausschuss für Schule und Bildung 
 - Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit 
 - Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit 

 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Emsdetten, 20. Dezember 2016 
 
gez. Georg Moenikes    gez. Klaus Osterholt 
Bürgermeister     Schriftführer 
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Vorstehende Änderungssatzung zur Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten wird gem. 
§ 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW S. 878), in Verbindung 
mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung 
der 1. Ergänzung vom 18. November 2010 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 21. Dezember 2016 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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4.9 Benutzungs- und Gebührenordnung Stadtbibliothek 
 

 

 
 
 

Benutzungs- und Gebührenordnung für die 
Stadtbibliothek Emsdetten 
vom 21. Dezember 2016 

 
 

 
 

Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der zurzeit jeweils gültigen Fassung - 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NW. 1994 S. 666), der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NW. 1969 S. 712) - hat der 
Rat der Stadt Emsdetten in seiner Sitzung am 20.12.2016 folgende Benutzungs- und 
Gebührenordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadtbibliothek Emsdetten ist eine öffentliche Einrichtung. Sie dient der allgemei-
nen Bildung, Fortbildung, Information und Unterhaltung durch Bereitstellung und Aus-
leihe von Medien. 
 
 

§ 2 
Benutzerkreis 

 
Die Stadtbibliothek steht allen Personen vom vollendeten 6. Lebensjahr an sowie Insti-
tutionen zur selbstständigen Benutzung und Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 
in Begleitung einer/eines Erziehungsberechtigten offen. 
 
 

§ 3 
Anmeldung 

 
(1) Bei der Anmeldung ist zur Feststellung der Person und der Wohnung ein Nachweis 

durch Vorlage des Personalausweises oder anderer gleichwertiger Ausweispapiere 
zu führen. 

 
(2) Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr benötigen die Unter-

schrift eines/ einer Erziehungsberechtigten auf der Anmeldekarte als schriftliches 
Einverständnis. 

 
(3) Der/die Benutzer/in bzw. sein gesetzlicher Vertreter/in erkennt diese Benut-

zungsordnung bei der Anmeldung durch Unterschrift an. 
 
(4) Nach ordnungsgemäßer Anmeldung wird ein Bibliotheksausweis ausgestellt, der zur 
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Benutzung aller Einrichtungen der Stadtbibliothek berechtigt. Der Ausweis ist 
nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Stadt. Sein Verlust sowie eine Woh-
nungsänderung des/der Inhabers/ Inhaberin sind der Stadtbibliothek unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
(5) Um die Internet-Arbeitsplätze und das kostenlose W-LAN in der Stadtbibliothek zu 

nutzen, ist eine Anmeldung gemäß § 3 Abs.1-3 erforderlich. Für die Ausstellung des 
dazu nötigen Gastausweises wird eine einmalige Gebühr von 3,00 Euro erhoben. 
Der Gastausweis berechtigt nicht zur Ausleihe von Medien. 

 
 

§ 4 
Benutzung 

 
(1) Medien werden nur unter Vorlage des persönlichen Bibliotheksausweises ausge-

geben. Die Leihfristen betragen für: Bücher, Sach- und Literatur-CDs, Sprachlehr-
gänge, Gesellschaftsspiele, CD-ROMs, Sachfilme 4 Wochen 

 Zeitschriften, Musik-CDs, Spielfilme 2 Wochen 
 
(2) Die Stadtbibliothek kann nach Bedarf kürzere oder längere Fristen festlegen. Es 

besteht eine Beschränkung von maximal 30 gleichzeitig ausgeliehenen Medien pro 
Benutzer/in. Eine weitere zahlenmäßige Beschränkung je Benutzer/in und Ausgabe 
bleibt vorbehalten. Die grundlegenden Nachschlagewerke, Zeitungen und jeweils 
aktuellen Zeitschriften sind nicht entleihbar. 

 
(3) Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden. 
 
(4) Bücher, die im Bibliotheksbestand nicht vorhanden sind, können - soweit möglich - 

im auswärtigen Leihverkehr nach den jeweils geltenden Leihverkehrsordnungen 
beschafft werden. 

 
(5) Die Weitergabe der Medien an Dritte ist nicht zulässig. 
 
(6) Die Medien sind bis zum Ablauf der Leihfristen und während der Öffnungszeiten 

zurückzugeben. Die Leihfrist kann bis zu dreimal verlängert werden, wenn keine 
Vorbestellung vorliegt. Bestimmte Mediengruppen können von der Verlängerung 
ausgeschlossen werden. Bereits überfällige Medien können nur nach Rücksprache 
mit der Bibliothek verlängert werden. 

 
(7) Die Stadtbibliothek ist berechtigt, ausgeliehene Medien aus besonderen Gründen 

jederzeit zurückzufordern. 
 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Ausweisgebühren 
 a) Erstmalige Erstellung eines Bibliotheksausweises für Erwachsene ab 18 Jahren 

15,00 €. Darin ist die Jahresausleihgebühr für die ersten 12 Monate enthalten. 
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 b) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schülerinnen und Schüler, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben und einen entsprechenden Nachweis vorlegen, 
erhalten einen kostenlosen Bibliotheksausweis für die Stadtbibliothek mit der 
Berechtigung zur Ausleihe aller Medien (gemäß Altersfreigabe der FSK bei Fil-
men, Computerspielen, CD-ROMs ). Für Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren kön-
nen der/die Erziehungsberechtigte/n einen kostenlosen Bibliotheksausweis er-
halten, der nur zur Ausleihe von Büchern und Medien für diese Altersgruppe 
berechtigt. 

 
 c) Ausstellung von zwei Bibliotheksausweisen für Lebenspartner zusammen 

25,00 €. 
 
 d) Für die Ausstellung eines Gastausweises zur kostenfreien Nutzung der Internet-

Arbeitsplätze und des W-LAN in der Stadtbibliothek wird eine einmalige An-
meldungsgebühr von 3,00 Euro erhoben. Der Gastausweis berechtigt nicht zur 
Ausleihe von Medien. 

 
 e) Für Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bzw. dem Sozial-

gesetzbuch XII, reduzieren sich bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises 
die vorgenannten Beträge um die Hälfte. 

 
 f) Für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte oder der Juleica-Karte der 

Stadt Emsdetten oder für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen mit Aufent-
haltsgestattung oder Duldung entfällt bei Vorlage eines entsprechenden Nach-
weises die Ausweisgebühr.  

 
 g) Bei Verlust des Bibliotheksausweises wird für die Ausstellung eines Ersatz- Bib-

liotheksausweises für Erwachsene ab 18 Jahren eine Gebühr von je 5,00 €, für 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, eine Gebühr von 3,00 € erhoben. 

 
(2) Ausleihgebühren 

Jahresausleihgebühr 
 für Erwachsene ab 18 Jahren 15,00 €  
 für Partnerausweise 25,00 € 
 Für Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bzw. dem Sozialge-

setzbuch XII (mit entsprechendem Nachweis) reduzieren sich die Beträge um die 
Hälfte. 

 Für Schülerinnen und Schüler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, entfällt bei 
Vorlage eines entsprechenden Nachweises die Jahresausleihgebühr. 

 Für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte der Stadt Emsdetten oder der 
Juleica-Karte oder für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen mit Aufenthaltsgestat-
tung oder Duldung entfällt bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises die Jah-
resausleihgebühr.  

 
(3) Vorbestellungen 
 a) Vorbestellung eines entliehenen Mediums 1,00 € 
 b) Beschaffung eines Mediums im auswärtigen Leihverkehr 3,00 € 
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  je beschaffter Fotokopie im auswärtigen Leihverkehr 0,10 € (max. jedoch 
2,50 €) 

 
(4) Versäumnisgebühren 
 a) Für die verspätete Rückgabe von Medien wird eine Gebühr erhoben, die auch 

ohne vorherige schriftliche Erinnerung für die versäumte Rückgabe zu zah-
len ist. Sie beträgt: für jedes Medium pro angefangene Woche ab Leihfristende 
1,00 €. 

 
 b) Zusätzlich werden für die schriftliche Erinnerung anfallende Porto- und Ver-

waltungskosten berechnet: 
  für die 1. schriftliche Erinnerung zusätzlich 1,00 € 
  für die 2. schriftliche Erinnerung zusätzlich 2,00 € 
  für die 3. schriftliche Erinnerung zusätzlich 5,00 € 
 
 c) Nach erfolgloser dritter Erinnerung werden Gebühren in Höhe der Wiederbe-

schaffungskosten der Medien und die angefallenen Gebühren nach Abs. 4a und 
4b nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes erhoben. 
Für die Einziehung werden Kosten nach der zu diesem Gesetz erlassenen Kos-
tenordnung erhoben. 

 
(5) Sonstige Gebühren 
 a) Beschädigung oder Verlust von Verbuchungs- und Sicherungsmaterial 1,00 € 
 
 b) Verlust oder Beschädigung von Medienbestandteilen: Wiederbeschaffungswert 
  Die Gebühren und Kosten gemäß den Absätzen 4 und 5 werden bei der Abgabe 

des Mediums fällig. 
 
(6) Gebührengrenzen 
 Ausstehende Gebühren ab 20,00 € bei Erwachsenen bzw. 10,00 € bei Kindern und 

Jugendlichen bis 18 Jahren führen zu einer Sperrung des Ausleihkontos, die nach 
Begleichung der Gebühren wieder aufgehoben wird. 

 
 

§ 6 
Behandlung der ausgegebenen Medien und Haftung 

 
(1) Bei der Ausleihe der Medien hat der/die Benutzer/in auf offensichtliche Mängel 

hinzuweisen. Der/die Benutzer/in ist verpflichtet, die entliehenen Medien sorgfäl-
tig zu behandeln und vor Verschmutzung und Beschädigung zu bewahren. Eigen-
mächtige Reparaturen sind untersagt. 

 
2) Der Verlust oder die Beschädigung von Medien ist unverzüglich anzuzeigen. 

Der/die Benutzer/ in hat den durch den Verlust oder die Beschädigung entstande-
nen Schaden zu ersetzen. Die Zahlung von Versäumnisgebühren nach § 5 Abs. 4 
bleibt davon unberührt. 

 
(3) Für Schäden, die durch Missbrauch des Bibliotheksausweises entstehen, ist der/die 

eingetragene Benutzer/in haftbar. 
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(4) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung der ausgeliehenen 

Medien (auch Software) entstehen können. 
 
(5) Personen, in deren Wohnung eine meldepflichtige übertragbare Krankheit auftritt, 

dürfen die Stadtbibliothek während der Zeit der Ansteckungsgefahr nicht nutzen. 
Hinsichtlich einer notwendigen Desinfektion der ausgeliehenen Medien ist eine Ab-
stimmung mit der Bibliotheksleitung herbeizuführen. 

 
 

§ 7 
Hausordnung 

 
(1) Der Aufenthalt in den Räumen der Stadtbibliothek ist nur für die zweckbestimmte 

Nutzung erlaubt. 
 
(2) Jeder hat sich in der Stadtbibliothek rücksichtsvoll den Anderen gegenüber zu ver-

halten. 
 
(3) Taschen, Mappen und Gepäckstücke können in den dafür vorgesehenen Schließfä-

chern aufbewahrt werden. Die Schließfächer dürfen nur für die Dauer eines Biblio-
theksbesuchs  belegt werden. Gegenstände, die sich außerhalb der Öffnungszeiten 
in den Schließfächern befinden, werden vom Bibliothekspersonal herausgenommen 
und als Fundsache (vgl. Nr. 5) behandelt. 

 
(4) Für Garderobe wird keine Haftung übernommen. 
 
(5) Fundsachen werden nach den dafür geltenden Bestimmungen behandelt. Sie wer-

den zunächst in der Bibliothek, später bei der Stadt Emsdetten, Bürgerbüro (Fund-
sachen) aufbewahrt. 

 
(6) In den Bibliotheksräumen ist das Rauchen nicht gestattet. Das Essen und Trinken 

ist nur im LeseCafé zulässig. 
 
(7) Es dürfen keine Tiere in die Stadtbibliothek mitgebracht werden. 
 
(8) Sammlungen, Werbung sowie jegliche gewerbliche Tätigkeit sind in der Stadtbibli-

othek nicht gestattet. Über Ausnahmen entscheidet die Bibliotheksleitung. 
 
 

§ 8 
Ausschluss von der Benutzung 

 
Personen, die gegen Bestimmungen dieser Benutzungsordnung verstoßen, können von 
der Benutzung der Stadtbibliothek auf Zeit oder Dauer ausgeschlossen werden. Jeder 
Diebstahl wird angezeigt. 
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§ 9 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Benutzungs- und Gebührenordnung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Die Benutzungs- 
und Gebührenordnung vom 10.02.2015 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 20. Dezember 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes    gez. Klaus Osterholt 
Bürgermeister     Schriftführer 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstehende Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek Emsdetten15 
wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW S. 878), in Verbin-
dung mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fas-
sung der 1. Ergänzung vom 18. November 2010 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 21. Dezember 2016 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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7.4 
 

 

 

 
Satzung über die Entwässerung der Grundstücke 

und den Anschluss an die städtische Abwasseranlage 
in der Stadt Emsdetten 

vom 21. Dezember 2016 
 

 
 
Aufgrund  
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW.  2015, S. 496), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung, 

- des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 
ff.), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. S. 602 ff. – 
im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 
des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 
08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), 
in der jeweils geltenden Fassung 

hat der Rat der Stadt Emsdetten am 20. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die Form 
der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich 
die gewählte Ausdrucksform im Zuge der Gleichstellung von Frau und Mann auf beide 
Geschlechter bezieht. 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst unter anderem das Sammeln, 

Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im 
Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klär-
schlamms. Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
bis Nr. 6  LWG NRW insbesondere 

 
 1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren 

Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, 
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einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwick-
lungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden ist, 

 
 2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtgebietes 

anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung eines Be-
stands- und Betriebsplans  nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG NRW, 

 
 3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwas-

sers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlamms für seine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

 
 4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der 

für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen 
an die Anforderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW, 

 
 5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms 

und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseiti-
gung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); hier-
für gilt die gesonderte Satzung der Stadt über die Entsorgung von Grundstück-
sentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der derzeit 
gültigen Fassung,  

 
 6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe 

des § 47 LWG NRW. 
 
(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum 

Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbesei-
tigung anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anla-
gen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur 
öffentlichen Abwasseranlage gehören auch dezentrale öffentliche Versickerungs-
anlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. Ableitungsgräben wie z. B. Stra-
ßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestandteil der öffentlichen Abwasseranla-
ge gewidmet worden sind. Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasser-
anlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer 

Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung be-
stimmt die Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
(4) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der städtischen 

Abwasseranlage werden Anschlussbeiträge im Sinne des § 8 Abs. 4 S. 3 KAG NRW 
erhoben. Sie dienen dem Ersatz des Aufwandes der Stadt für die Herstellung, An-
schaffung und Erweiterung der städtischen Abwasseranlage. 

 
(5) Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt Abwas-

sergebühren (Benutzungsgebühren) nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG 
NRW zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbands-
lasten nach § 7 KAG NRW. In diese Gebühr wird die Abwasserabgabe gemäß § 2 
Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet. 
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(6) Anschlussbeiträge und Benutzungsgebühren werden nach einer zu dieser Satzung 

erlassenen Beitrags- und Gebührensatzung erhoben. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 
 Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 

WHG. 
 
2. Schmutzwasser: 
 Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, ge-

werblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als 
Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüs-
sigkeiten. 

 
3. Niederschlagswasser: 
 Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen 

aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende 
Wasser. 

 
4.  Mischsystem: 
 Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt 

und fortgeleitet. 
 
5. Trennsystem: 
 Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt 

und fortgeleitet. 
 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in ih-

rem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln 
und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der 
gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. 

 
 b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksanschlusslei-

tungen, nicht jedoch die auf dem Grundstück herzustellenden Entwässerungs-
anlagen einschließlich des Einsteigeschachts bzw. der Inspektionsöffnung. 

 
 c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässe-

rungsnetz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstü-
cken befinden, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druck-
stationen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 
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 d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören Klein-

kläranlagen und abflusslose Gruben. [Rest entfällt] 
 
7. Anschlussleitungen: 
 Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlusslei-

tungen und Hausanschlussleitungen verstanden. 
 
 a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Sam-

melleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
 
 b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze 

bis zu dem Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück, wo  das Abwasser an-
fällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Boden-
platte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt, sowie die 
Einsteigschächte mit Zugang für Personal und die Inspektionsöffnungen. Bei 
Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf 
dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu ent-

wässernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung 
und Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z. B. Abwasserrohre im 
Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasser-
anlage. 

 
9. Druckentwässerungsnetz: 
 Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der 

Transport von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen er-
zeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig 
technisch notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch 
Bestandteil der Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage 
gehört. 

 
10. Abscheider: 
 Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärke-

abscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in 
die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

 
11. Anschlussnehmer: 
 Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche Ab-

wasseranlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
12. Indirekteinleiter: 
 Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche 

Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 
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13. Grundstück: 
 Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhän-

gende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden 
sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede 
dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften die-
ser Satzung verlangen. 

 
 

§ 3 
Anschlussrecht 

 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich 
der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines 
Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschluss-
recht). 
 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebs-

fertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 
können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des 
Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung 
verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn über einen öf-
fentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in 
welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt kann den Anschluss auch in 
anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt 
wird. 

 
(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter den 

Voraussetzungen des § 49  Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht 
auf Antrag der Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat. Die-
ses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem 
Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseiti-

gungspflicht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 
LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden ist. 

 
 

§ 5 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die Pflicht zur 

Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentü-
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mer des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z. B. § 49 Abs. 3 LWG NRW) einem 
Dritten zugewiesen ist. 

 
 

§ 6 
Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer 
vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der techni-
schen Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranla-
gen das Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Ab-
wasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht einge-

leitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
 
 1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
 2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder 

gesundheitlich beeinträchtigen oder 
 3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit 

oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder 
 4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern 

oder 
 5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen 

oder verteuern oder 
 6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheb-

lich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einlei-
tungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 
 1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Ver-

stopfungen in der Kanalisation führen können, 
 2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behand-

lungsanlagen,  
 3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbe-

sondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlamm-
fängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen 
Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet werden, 

 4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach 
Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu 
Abflussbehinderungen führen können, 

 5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwert-
anlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW sowie nicht neutra-
lisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen , 
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 6. radioaktives Abwasser, 
 7. Inhalte von Chemietoiletten, 
 8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern 

und medizinischen Instituten, 
 9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, 
 10. Silagewasser, 
 11. Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließen-

des Wasser (§ 37 WHG ), 
 12. Blut aus Schlachtungen, 
 13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen frei-

setzen kann, 
 14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explo-

sionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
 15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
 16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die Grenzwerte nach Anlage 1an der 

Übergabestelle zur öffentlichen Abwasseranlage nicht überschritten sind. 
 
 Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte 

einzuhalten, darf nicht erfolgen.  
 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzent-

ration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf 
dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einlei-
tung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen We-

gen als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der 
Stadt erfolgen.  

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die 

Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den 

Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beab-
sichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls 
der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Stadt auf Antrag zulas-
sen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild ab-
fließendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt werden. Der Indirekt-
einleiter hat seinem Antrag die von der Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentliche 

Abwasseranlage besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die zuständige 
Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW 
genehmigt. 

 
(9) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
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 1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das 
unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, 

 
 2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 

nicht einhält.  
 
 

§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 

sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranla-
ge in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthalti-
ges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn die Stadt im Einzelfall ver-
langt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und 
dort zu behandeln ist.  

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Behandlung 

(Reinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errich-
tenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen Behandlungsanlage ange-
ordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die 
Stadt eine Pflicht zur Behandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 
(MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die vorstehende Behandlungspflicht gilt 
auch für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffentli-
che Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtab-

wässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 
1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer 
durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm 
geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen 

den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die 
Stadt kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öf-
fentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in 

Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen 
der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

 
 

§ 9 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung 

verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach 
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§ 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser 
auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung ver-

pflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwas-
ser und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Be-
nutzungszwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu er-
füllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 

1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrie-
ben anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der 
Stadt nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das 

häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwas-
seranlage anzuschließen und dieser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserüberlas-

sungspflicht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. Dieses gilt 
nicht in den Fällen des § 5 Absatz 2 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das Nie-

derschlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen An-

lage an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsver-
fahren nach § 14 Absatz 1 ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist 

das Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffent-
liche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt 
wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
 

§ 10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang 

für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ihm die Abwasserbe-
seitigungspflicht durch die zuständige Behörde ganz oder teilweise übertragen 
worden ist.  

 
(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers um Schmutz-

wassergebühren zu sparen, begründet keinen Anspruch auf Befreiung. 
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§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfal-
lenden Niederschlagswassers, so hat er dieses der Stadt anzuzeigen. Die Stadt stellt 
ihn in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der 
Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein 
Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von Nach-
bar-Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann .  
 
 

§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Stadt aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung 

mittels eines Druckentwässerungsnetzes durch, stellt die Stadt auf Kosten des 
Grundstückseigentümers auf dessen Grundstück die Druckleitung von der Grund-
stücksgrenze bis zum Pumpenschacht sowie den Pumpenschacht mit der Druck-
pumpe erstmalig  her. Die Stadt macht die dabei entstehenden Kosten über den 
Kostenersatzanspruch nach § 10 KAG NRW gegenüber dem Grundstückseigentümer 
geltend. Der Grundstückseigentümer hat auf seine Kosten auf seinem Grundstück 
den Anschluss an den Pumpenschacht selber herzustellen. 

 
(2) Die Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die laufende Unterhaltung der 

Druckleitung sowie des Pumpenschachts mit Druckpumpe auf seinem Grundstück 
führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Der Grundstückseigen-
tümer ist verpflichtet, mit einem geeigneten Fachunternehmer einen Wartungs-
vertrag abzuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe entsprechend den Anga-
ben des Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der Stadt bis zur Abnahme 
der Druckleitung, des Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzulegen. Für be-
reits bestehende Druckpumpen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzulegen.  

 
(3) Die Stadt kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Über-

bauung oder Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 
 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlusslei-

tung und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem (Misch-
wasserkanal) ist für jedes Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit 
Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) je eine Anschlussleitung für 
Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustellen. Im Trennsystem sind für 

216



 
7.4 
 

 

Schmutzwasser und für Niederschlagswasser jeweils getrennte Einsteigeschächte 
oder Inspektionsöffnungen vorzusehen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus 
§ 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt 
werden. Die Stadt kann den Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 die-
ser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke 

geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffent-

lichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb der Rückstau-
ebene (in der Regel die Straßenoberkante) funktionstüchtige sowie geeignete 
Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzu-
bauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und 
betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktions-
tüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat 

der Grundstückseigentümer unter Beachtung des § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw 
NRW in der Nähe der Grundstücksgrenze einen geeigneten Einsteigeschacht mit 
Zugang für Personal oder eine geeignete Inspektionsöffnung auf seinem Grund-
stück außerhalb des Gebäudes einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist 
der Grundstückseigentümer zum nachträglichen Einbau eines geeigneten Einstei-
geschachtes oder einer geeigneten Inspektionsöffnung verpflichtet, wenn er die 
Anschlussleitung erneuert oder verändert. In Ausnahmefällen kann auf Antrag des 
Grundstückseigentümers von der Errichtung eines Einsteigschachtes oder einer In-
spektionsöffnung außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Die Inspektionsöff-
nung bzw. der Einsteigeschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. 
Eine Überbauung oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung bzw. des Einsteige-
schachts ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitun-

gen bis zum Einsteigeschacht oder zur Inspektionsöffnung sowie die Lage, Ausfüh-
rung und lichte Weite des Einsteigeschachtes oder der Inspektionsöffnung be-
stimmt die Stadt. Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie 
die laufende Unterhaltung  der Hausanschlussleitung von der Grundstücksgrenze 
bis zu und einschließlich der Inspektionsöffnung führt die Stadt selbst oder durch 
einen von ihr beauftragten Unternehmer auf Kosten des Grundstückseigentümers 
aus. Die Stadt macht die dabei entstehenden Kosten über den Kostenersatzan-
spruch nach § 10 KAG NRW gegenüber dem Grundstückseigentümer geltend. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die laufende Unter-

haltung  der haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung 
hinter der Inspektionsöffnung auf dem anzuschließenden Grundstück führt der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausanschlussleitung ist in Ab-
stimmung mit der Stadt zu erstellen.  
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(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen 
Abwasseranlage, so kann die Stadt von dem Grundstückseigentümer zur ordnungs-
gemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebean-
lage verlangen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage muss 
so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes 
und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(8) Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass zwei oder mehrere Grundstücke durch 

eine gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Der Antrag wird insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW dann ab-
gelehnt, wenn die Leitungs-, Benutzungs- und Unterhaltungsrechte nicht durch ei-
ne im Grundbuch eingetragene entsprechende Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) 
abgesichert worden sind. Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienst-
barkeit ist durch einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden 

ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall 
nach sich ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen 
für einen späteren Anschluss in Abstimmung mit der Stadt auf seine Kosten vorzu-
bereiten. 

 
 

§ 14 
Zustimmungsverfahren 

 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung 

der Stadt. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch acht Wochen vor der Durchfüh-
rung der Anschlussarbeiten, zu beantragen. Besteht Anschluss- und Benutzungs-
zwang an die öffentliche Abwasseranlage, gilt der Antrag mit der Aufforderung der 
Stadt den Anschluss vorzunehmen, als gestellt. Eine Zustimmung wird erst dann 
erteilt, wenn eine Abnahme des Anschlusses durch die Stadt an der offenen Bau-
grube erfolgt ist.  

 
(2) Der Antrag muss enthalten: 
 
 a) eine zeichnerische Darstellung der Entwässerungsanlage im Lageplan im Maß-

stab 1:500 und im Grundrissplan im Maßstab 1:100 mit Erläuterung, 
 
 b) einen Nachweis über die Größe der überbauten und befestigten Grundstücks-

flächen, soweit von diesen Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseran-
lage eingeleitet werden soll. 

  
 Die Anzeige ist zu unterschreiben und in zweifacher Ausfertigung bei der Stadt 

einzureichen. 
 
 Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsge-

mäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (z. B. Planung und aus-
reichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Ab-
rechnung der Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
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hebung der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung zu dulden. 

 
 
(3) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschluss-

nehmer eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt mitzu-
teilen. Diese sichert die Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers. 

 
 

§ 15 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die 

Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den 
§§ 60, 61 WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu errichten und zu 
betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten wer-
den. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungs-
pflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch 

anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte pri-

vate Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit 
diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen un-
ter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie 
zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen 
von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwasserleitungen, die 
zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in 
dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und 
erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktions-

prüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 
bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des 
Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ih-
rer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktonstüchtigkeit prüfen 
zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen erge-
ben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW. Legt die Stadt 
darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW 
Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbau-
berechtigten durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrich-
tungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche 
gilt, wenn die Stadt Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG 
NRW fortführt. 
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(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 
Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als 
allgemein anerkannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW keine ab-
weichenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funkti-

onsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu doku-
mentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt 
durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 
SüwVO Abw NRW) auf Verlangen vorzulegen.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktions-

tüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner er-
neuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prü-
fung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8)  Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätz-

lich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanie-
rungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 
1 SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 
 

§ 16 
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit er-

heblich vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Stadt mit dem Antrag nach 

§ 14 Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei beste-
henden Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Stadt Auskunft 
über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehand-
lung des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirek-
teinleitungen handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbeschei-
des der zuständigen Wasserbehörde.  

 
 

§ 17 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder 

vornehmen zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und 
Turnus der Probenahmen. 
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(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich heraus-
stellt, dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vor-
liegt. 

 
 

§ 18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 

WHG verpflichtet, der Stadt auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung er-
forderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasser-
anlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Stadt unverzüglich zu be-

nachrichtigen, wenn 
 
 1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beein-

trächtigt wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen 
sein können (z. B. Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

 
 2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, 

die den Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen, 
 
 3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 
 4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich 

ändern oder 
 
 5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes 

entfallen. 
 
(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis sind 

berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum 
Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum 
Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
haben das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zu-
tritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren.  

 
 Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW  auch für Anlagen zur 

Ableitung von Abwasser, das der Stadt zu überlassen ist. Die Grundrechte der Ver-
pflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unver-
letzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbesondere bezogen 
auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW 
eingeschränkt. 
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§ 19 
Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße 

Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung 
nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und 
Nachteile, die der Stadt infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer sat-
zungswidrigen Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen und der Hausan-
schlussleitung oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Stadt von Ersatzansprüchen Drit-

ter freizustellen. 
 
(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen wer-

den. Sie haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorge-
schriebenen Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß 
funktionieren. 

 
 

§ 20 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer er-

geben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, 
Wegen und Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung 

der öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 
 1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken 

anfallende Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Un-
termieter etc.) 

 
  oder  
 
 2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
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 1. § 7 Absatz 1 und 2  
  Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder ein-

bringt, deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist, 
 
 2. § 7 Absatz. 3 und 4 
  Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsicht-

lich der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte 
nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder 
vermischt, 

 
 3. § 7 Absatz 5 
  Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf anderen Wegen als über die An-

schlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 
 4. § 8 
  Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder 

Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche 
Abwasseranlage nicht in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider 
nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidergut 
nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder 
Abscheidergut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt, 

 
 5. § 9 Absatz 2 
  das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 
 6. § 9 Absatz 6 
  in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Nieder-

schlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt, 
 
 7. § 11 
  auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser 

nutzt, ohne dieses der Stadt angezeigt zu haben, 
 
 8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 
  die Pumpenschächte, die Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen nicht 

frei zugänglich hält, 
 
 9. § 14 Absatz 1 
  den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung 

der Stadt herstellt oder ändert, 
 
 10.  § 14 Absatz 2 
  den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht 

rechtzeitig der Stadt mitteilt, 
 
 11. § 15 Absatz 6 Satz 3  
  die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung der 

Stadt nicht vorlegt, 
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 12.  § 16 Absatz 2 
  der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht recht-

zeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder 
nur eine unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, 
den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt, 

 
 13  § 18 Absatz 3 
  die Bediensteten der Stadt oder die durch die Stadt Beauftragten mit Berech-

tigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Ab-
wasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlosse-
nen Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten 
Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwas-

seranlage vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber be-
dient oder in einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Ab-
wasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW 

i.V.m. § 17 OWiG mit  einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die städtische 
Abwasseranlage in der Stadt Emsdetten vom 5. März 2014 außer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 20. Dezember 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes    gez. Klaus Osterholt 
Bürgermeister     Schriftführer 
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Grenzwerte für Einleitungen nicht häuslichen und häuslichen Abwassers in 
die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Emsdetten 
  
Parameter Grenzwert 
Temperatur in°C ≤ 35 
pH-Wert 6,5-10 
Absetzbare Stoffe in ml/l ≤ 10 (nach 0,5 Std. Absetzzeit) 
Abfiltrierbare Stoffe (asbesthaltiges Mate-
rial) in mg/l 

≤ 30 

Antimon in mg/l ≤ 0,5 
Arsen in mg/l ≤ 0,1 
Barium in mg/l ≤ 3 
Blei in mg/l ≤ 1 
Cadmium in mg/l ≤ 0,2 
Chrom (VI) in mg/l ≤ 0,2 
Chrom, gesamt in mg/l ≤ 1 
Cobalt in mg/l ≤ 2 
Kupfer in mg/l ≤ 1 
Nickel in mg/l ≤ 1 
Quecksilber in mg/l ≤ 0,05 
Selen in mg/l ≤ 2 
Silber in mg/l ≤ 2 
Vanadium in mg/l ≤ 2 
Zink in mg/l ≤ 2 
Zinn in mg/l ≤ 2 
Chlor, freisetzbar in mg/l ≤ 0,5 
Cyanid, leicht freisetzbar in mg/l ≤ 1 
Cyanid, gesamt in mg/l ≤ 5 
Fluorid in mg/l ≤ 50 
Stickstoff aus Nitrit in mg/l ≤ 10 
Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak in 
mg/l 

≤ 150 

Sulfat in mg/l ≤ 600 
Sulfid in mg/l ≤ 2 
Kohlenwasserstoffindex in mg/l ≤ 20 
Schwerflüchtige lipophile Stoffe in mg/l ≤ 300 
AOX in mg/l ≤ 1 
LHKW in mg/l ≤ 0,5 
Phenolindex in mg/l ≤ 100 
Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzentration, 

dass der Vorfluter nach Einleitung des Ab-
laufes einer mechanisch-biologischen Klär-
anlage visuell nicht gefärbt erscheint. Ggf. 
sind Anforderungen in Einzelfallregelungen 
festzulegen.  

TOC in g/l ≤ 10 
Thallium in mg/l ≤ 2 
Phosphor, gesamt in mg/l ≤ 50 
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Die vorstehende Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die städtische Abwasseranlage in der Stadt Emsdetten wird hiermit gem. § 7 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Verbindung 
mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung 
der 1. Ergänzung vom 18. November 2010 öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung NRW: 
Der vorstehend bekannt gemachte Satzungstext stimmt dem mit Beschluss des Rates 
vom 20. Dezember 2016 über den Erlass der o.a. Satzung beschlossenen Text überein. 
Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Absatz 1 und 2 BekanntmVO 
NRW) 

 
 

Emsdetten, 21. Dezember 2016 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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Satzung der Stadt Emsdetten 
über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

vom 21. Dezember 2016 
 
 
 
 
Aufgrund  
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 
496), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der §§ 43 ff., 46 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 
2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. 2013, S. 602 
ff. –), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 
559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), 
in der jeweils geltenden Fassung, 

hat der Rat der Stadt Emsdetten am 20. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die Form 
der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich 
die gewählte Ausdrucksform im Zuge der Gleichstellung von Frau und Mann auf beide 
Geschlechter bezieht. 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Emsdetten betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung des Inhaltes der 

Grundstücksentwässerungsanlagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine 
rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben 

und Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. Betreiber der Grundstücksent-
wässerungsanlage ist der Grundstückseigentümer. Die Grundstücksentwässerungs-
anlage ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. 
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(3) Die Entsorgung umfasst  
 
 a) die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlage  
 b) die Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte.  
 
 Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Stadt Emsdetten Dritter als 

Erfüllungsgehilfen bedienen.  
 
 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Emsdetten liegenden Grundstückes ist 

vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt 
Emsdetten die Entsorgung einer Grundstücksentwässerungsanlage und die 
Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung 

ausgeschlossen, bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des 
anfallenden Klärschlammes auf Antrag der Stadt Emsdetten von der zuständigen 
Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW  auf den Nutzungsberechtigten des 
Grundstücks übertragen worden ist. 

 
 

§ 3 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das 

aufgrund seiner Inhaltsstoffe, 
 
 a) die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder 

Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 
 b) das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder 

gesundheitlich beeinträchtigt oder 
 c) die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, 

die Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert 
oder behindert oder 

 d) die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt 
oder verteuert oder  

 e) die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch 
die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können. 

 
(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte 

einzuhalten, darf nicht erfolgen. 
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§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung 

der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Stadt Emsdetten 
zuzulassen und den zu entsorgenden Inhalt der Stadt Emsdetten zu überlassen 
(Anschluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen 

Betrieben anfallende häusliche Abwasser.  
 
(3) Die Stadt Emsdetten kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in 

landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und 
Benutzungszwang befreien, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 
LWG NRW übertragen wurde . Hierzu muss der Grundstückseigentümer 
nachweisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung 
auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich  oder gärtnerisch genutzten Böden ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den 
wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht, 
wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche 
und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen 
Behörden vorlegt.  

 
 

§ 5 
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Zuwegung sind so zu bauen, dass die 

Grundstücksentwässerungsanlage durch die von der Stadt Emsdetten oder von 
beauftragten Dritten eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem 
Aufwand die Entleerung durchführen können. Die Grundstücksentwässerungsanlage 
muss frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 1 nach Aufforderung der 

Stadt Emsdetten zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 

 
 

§ 6 
Durchführung der Entsorgung 

 
(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im 

zweijährigen Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der 
Schlammspeicher der Kleinkläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das 
Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch den Grundstückseigentümer 
gegenüber der Stadt durch Wartungsprotokoll (mit einer integrierten 
Schlammspiegel-Messung) mit einer von ihm beauftragten Wartungsfirma nachzu-
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weisen. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so wird die Abfuhr 
grundsätzlich um ein Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird durch die 
Stadt erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. Für diese Prüfung hat der 
Grundstückseigentümer der Stadt erneut ein aktuelles Wartungsprotokoll (mit 
integrierter Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Darüber hinaus hat der Grund-
stückseigentümer die Entleerung des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzeitig 
mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, mindestens aber einmal im Jahr 

zu entleeren. Ein Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des 
nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer 
Füllstandsanzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn 
die abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. 
Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder 
schriftlich zu beantragen.  

 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Stadt 

Emsdetten den Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn 
besondere Umstände eine Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für eine 
Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung unterbleibt. 

 
(4) Die Stadt Emsdetten bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der 

Entsorgung. 
 
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der 

Vorgaben in § 5 Abs. 1 dieser Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage 
freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten.  

 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der 

Betriebsanleitung, der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis 
wieder in Betrieb zu nehmen. 

 
(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt Emsdetten 

über. Die Stadt Emsdetten ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen 
Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände 
gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

 
 

§ 7 
Anmeldung und Auskunftspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Emsdetten das Vorhandensein von 

Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung 
einer derartigen Anlage vorhandenen baurechtlichen und wasserrechtlichen 
Vorschriften bleiben unberührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist darüber hinaus verpflichtet, der Stadt Emsdetten 

alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige 
als auch der neue Eigentümer verpflichtet, die Stadt Emsdetten unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen. 

 
 

§ 8 
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 
(1) Die Stadt Emsdetten hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den 

Klärschlamm aus Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG NRW 
das Abwasser aus abflusslosen Gruben zu entsorgen. Die Stadt Emsdetten kann 
hierzu auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). Den Bediensteten sowie den 
Beauftragten der Stadt Emsdetten ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW zur Prüfung der 
Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung, ungehinderter Zutritt zu den in Frage 
kommenden Teilen des Grundstücks und der Grundstücksentwässerungsanlage zu 
gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch einen von der Stadt 
Emsdetten ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks 

zum Zwecke der Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW  zu dulden. 
 
 

§ 9 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die 

Schmutzwasser privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, 
abflusslose Grube) zuleiten, gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von 
Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW). 
Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 
1 SüwVO Abw NRW so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an 
die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW 
gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch 

anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte 

private Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder 
mit diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen 
unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller 
sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. 
Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen 
und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 
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(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und 
Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich 
aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der 
Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW der 
Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach 
ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von 
Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren 
Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen 
für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 
4 SüwVO Abw NRW. Legt die Stadt darüber hinaus durch gesonderte Satzung 
gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die 
betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt 
hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 
46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt Satzungen 
nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 
Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als 
allgemein anerkannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW keine 
abweichenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und 

Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu 
dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw 
NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der 
Stadt durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. 
Abs. 8 SüwVO Abw NRW) auf Verlangen vorzulegen. 

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und 

Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 
keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich 

grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von 
den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß § 10 
Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall 
entscheiden. 

 
 

§ 10 
Haftung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes 

oder unsachgemäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder 
Zuwegung. In gleichem Umfang hat er die Stadt Emsdetten von Ersatzansprüchen 
Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. 
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(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung 
nicht oder nicht ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, 
ist er zum Ersatz verpflichtet. 

 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder 

nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen 
Anspruch auf Schadensersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen 
haftet die Stadt Emsdetten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Benutzungsgebühren 
auf der Grundlage einer zu dieser Satzung erlassenen Beitrags- und Gebührensatzung 
erhoben. 
 
 

§ 12 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und 

Pflichten gelten entsprechend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte 
und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 
3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 ergebenden Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich 
zur Nutzung Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. 

 
(2) Mehrere Verpflichtete sind gesamtschuldnerisch verantwortlich. 
 
 

§ 13 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. 
 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
 a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
 b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
 c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 

betreibt und unterhält oder einer Aufforderung der Stadt nach § 5 Abs. 2 zur 
Beseitigung der Mängel nicht nachkommt, 
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 d) entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig 
beantragt, 

 e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder 
die  Zufahrt nicht gewährleistet, 

 f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in 
Betrieb  nimmt, 

 g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 und 3 nicht nachkommt, 
 h) entgegen § 8 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt, 
 i) entgegen § 8 Abs. 2 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht 

duldet. 
 j) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- 

und Funktionsprüfung nicht vorlegt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden 

(§ 7 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 17 OWiG). 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung der Stadt Emsdetten über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungs-
anlagen vom 19. Dezember 2012 außer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 20. Dezember 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes     gez. Klaus Osterholt 
Bürgermeister      Schriftführer 
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Die vorstehende Satzung der Stadt Emsdetten über die Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen wird hiermit gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung für 
die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung der 1. Ergänzung vom 18. No-
vember 2010 öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung NRW: 
Der vorstehend bekannt gemachte Satzungstext stimmt dem mit Beschluss des Rates 
vom … über den Erlass der … [Satzung] beschlossenen Text überein. Der Beschluss ist 
ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Absatz 1 und 2 BekanntmVO NRW) 

 
 

Emsdetten, 21. Dezember 2016 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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IV. Nachtrag  
vom 21.12.2016 

zur Beitrags- und Gebührensatzung  
vom 19.12.2012 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Emsdetten 
vom 17.02.2011 

und 
zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

vom 12.12.2012 
 
 
 
Aufgrund 
- der §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NW 
2023), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, 
S. 496), in der jeweils geltenden Fassung,  

- der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils 
geltenden Fassung,  

- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 
(GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie, in Verbindung 
mit der Satzung der Stadt Emsdetten über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die städtische Abwasseranlage in der Stadt Emsdetten – Entwässe-
rungssatzung -, und in Verbindung mit der Satzung der Stadt Emsdetten über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, 

- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 
08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fas-
sung,  

hat der Rat der Stadt Emsdetten in seiner Sitzung am 20. Dezember 2016 folgenden IV. 
Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

 
Die Stadt erhebt zum Ersatz ihres durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung 
und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage einen Anschlussbeitrag. 
 
 

§ 2 
Gegenstand und Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Abwasseranlage 

angeschlossen werden können und 
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 a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie be-
baut oder gewerblich genutzt werden können, 

 b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
Entwicklung der Stadt zur Bebauung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, 

so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-

schaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche.  
 Diese wird entsprechend der zulässigen Geschosszahl und der durch die Lage des 

Grundstücks gekennzeichneten Ausnutzbarkeit mit einem v.H.-Satz vervielfältigt, 
der im Einzelnen beträgt: 

 a) In Kleinsiedlungsgebieten (WS), reinen Wohngebieten (WR), besonderen Wohn-
gebieten (WB), allgemeinen Wohngebieten (WA), Dorfgebieten (MD) und Misch-
gebieten (MI) sowie Sondergebieten, die der Erholung dienen (SW) – vgl. §§ 2 bis 
6 und 10 der Baunutzungsverordnung (BauNV) vom 15.09.1977 -, 

  1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 100 v.H. 
  2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 125 v.H. 
  3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 150 v.H. 
  4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 175 v.H. 
  5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 200 v.H. 
  In den genannten Gebieten sind bei überwiegend gewerblich genutzten Grund-

stücken oder Grundstücken, die eine Nutzung aufweisen, welche typischerweise 
in Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden ausgeübt wird, sind die zu Ziff. 
1 – 5 genannten Vomhundertsätze um 30 Prozentpunkte anzuheben. 

 b) In Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) – vgl. §§ 7 und 9 Baunutzungs-
verordnung – sind die vorstehend unter Buchst. A) zu Ziff. 1 bis 5 genannten 
Vomhundertsätze um 30 Prozentpunkte anzuheben. 

 c) In Industriegebieten (GI) und Sondergebieten (SO) – vgl. §§ 9 und 11 BauNVO – 
sind die vorstehend unter Buchstabe a) zu Ziff. 1 bis 5 genannten Vomhundert-
sätze um 30 Prozentpunkte anzuheben. 

 d) Bei überwiegend mit Wohngebäuden genutzten Grundstücken im nicht beplan-
ten Bereich sind die Vomhundertsätze nach Buchstabe a) anzuwenden; 

  bei überwiegend gewerblich genutzten Grundstücken im nicht beplanten Be-
reich sind die Vomhundertsätze nach Maßgabe des Buchstaben b) anzuwenden; 

  bei industriell genutzten Grundstücken im nicht beplanten Bereich sind die 
Vomhundertsätze nach Buchstabe c) anzuwenden. 

  Bei Grundstücken im nicht beplanten Bereich, die eine Nutzung aufweisen, wel-
che typischerweise in Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden ausgeübt 
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wird, sind die unter Buchst. A) zu Ziff. 1 – 5 genannten Vomhundertsätze um 30 
Prozentpunkte anzuheben. 

 
(2) a) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchst zulässige Zahl 

der Vollgeschosse. 
  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl vorhanden, zugelassen oder gedul-

det, so ist diese zugrunde zu legen. 
 b) Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung ohne Bebau-

ung festgesetzt ist, werden als Grundstücke mit zweigeschossiger Bebaubarkeit 
behandelt. 

 c) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 
werden als eingeschossig bebaubare Grundstücke behandelt. 

 d) Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung 
der Geschosszahl ausgewiesen sind oder in unbeplanten Gebieten als solche ge-
nutzt werden, werden als eingeschossig bebaubare Grundstücke nach Abs. 1 
Buchstabe a) Ziff. 1 angesetzt. 

 e) Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahlen aus, so gilt 
als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf 
die nächstfolgende Zahl aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine Vollge-
schosse im Sinne der BauNVO sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwie-
gend gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise genutzt werden. 

 f) Ist ein Bebauungsplan nicht vorhanden, so ist bei bebauten Grundstücken die 
Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse maßgebend. Ist dies wegen der 
Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar (z.B. Fabrikhalle), werden je an-
gefangene 3,5 m Höhe des Bauwerkes ein Vollgeschoss berechnet. 

 g) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die 
Geschosszahl noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist 

  a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen, 
  b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-

stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maßge-
bend. Hinzugerechnet werden Geschosse nach Buchstabe e) Satz 2. 

 
(3) Als Grundstücksfläche im Sinne dieser Vorschrift gilt: 
 a) Bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die gesamte Grundstücks-

fläche hinter der Grundstücksgrenze der Straße, in der die Abwasserleitungen 
betriebsfertig verlegt sind; 

 b) bei Grundstücken, die über die Grenze des Bebauungsplanes hinausreichen, nur 
die innerhalb des Bebauungsplanes liegende Grundstücksfläche; 

 c) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, 
  aa) bei Grundstücken, die an die kanalisierte Erschließungsanlage angrenzen, in 

der Entwässerungsleitungen betriebsfertig verlegt sind, die Grundstücksflä-
che zwischen der Erschließungsanlage bis zu einer im Abstand von 50 m da-
zu verlaufenden Parallele; 

bb) bei Grundstücken, die nicht an die kanalisierte Erschließungsanlage angren-
zen oder lediglich nur durch einen dem Grundstück dienenden Weg mit der 
kanalisierten Erschließungsanlage verbunden sind, die Fläche zwischen der 
dieser Anlage zugewandten Grundstücksseite bis zu einer im Abstand von 50 
m dazu verlaufenden Parallele; 
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  cc) bei Grundstücken, die ganz oder teilweise im Bereich einer nach § 4 Abs. 4 
BauGB-Maßnahmengesetz erlassenen Satzung liegen, die Grundstücksflä-
chen, die zu Wohnbauzwecken dienenden Vorhaben ausgewiesen sind; 

  dd) bei Grundstücken, die der Landwirtschaft dienen, die Fläche der Hofstelle 
(Wohnnutzung) einschließlich anderer tatsächlich an die öffentliche Entwäs-
serungsanlage angeschlossener Flächen. 

 d) Die unter aa) und bb) der Ziffer c) dieses Absatzes angeführte Tiefenbegrenzung 
gilt nicht bei Grundstücken in Gebieten, die nach §§ 7 und 9 der Baunutzungs-
verordnung als Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiete anzusehen sind, sowie bei 
überwiegend gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken. 

 e) Wird für die nach dem Bebauungsplan zulässige Bebauung oder die gewerbliche 
Nutzung ohne Bebauung – oder bei Grundstücken im nicht beplanten Bereich für 
deren tatsächliche Bebauung oder die gewerbliche Nutzung ohne Bebauung – 
oder im Falle von Baulücken für die durchschnittliche Bebauung der Nachbar-
grundstücke (vgl. Abs. 2 Buchstabe g) einschließlich der Abstandsflächen eine 
größere Grundstücksfläche benötigt, so wird diese der Berechnung zugrunde ge-
legt. 

 f) Bei Grundstücken, die gleichtzeitig an mehrere kanalisierte Erschließungsanla-
gen angrenzen, ist bei der Ermittlung der Grundstücksfläche stets von der kana-
lisierten Erschließungsanlage auszugehen, deren Kanal für die Ableitung der 
Grundstücksabwässer in Anspruch genommen wird. 

 
(4) Anschlussbeitrag: 
 a) Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz- und Niederschlagswasser 

(Vollanschluss) beträgt 7,48 €/qm, der durch Anwendung der Zuschläge nach 
Abs. 1 a) Nrn. 2 bis 5 ermittelten modifizierten Grundstücksfläche. 

 b) Der Anschlussbeitrag ermäßigt sich um 
  aa) 69 v.H. – wenn nur Niederschlagswasser eingeleitet werden darf -, 

bb) 31 v.H. – wenn nur Schmutzwasser eingeleitet werden darf -, 
 
 

§ 4 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasseran-

lage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 

jedoch mit dessen Genehmigung. Im Falle des § 3 Abs. 4 b entsteht die Beitrags-
pflicht für den Restbetrag, sobald das Grundstück mit dem Vollanschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen werden kann. 

 
 

§ 4a  
Ablösung des Anschlussbeitrages 

 
Der Anschlussbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Anschlussbeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. 
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§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheides Eigentümer des Grundstückes ist. 
 Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des Eigentümers 

der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teilei-

gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
 

§ 6 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7 
Beitragsfreiheit, Nachveranlagung und Übergangsvorschriften 

 
(1) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die 

Abwasseranlage angeschlossen werden konnten, entsteht die Anschlussbeitrags-
pflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 Das Gleiche gilt für Grundstücke, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits an-
geschlossen waren. 

 
(2) In den Fällen des Abs. 1 entfällt die Beitragspflicht für Grundstücke, wenn und so-

weit für den Anschluss des Grundstückes bereits eine Kanalanschlussgebühr oder 
ein Kanalanschlussbeitrag erhoben wurde und der Heranziehungsbescheid unan-
fechtbar geworden ist und soweit Abs. 3 und 4 nichts anderes besagen. 

 
(3) Wird ein Grundstück, für das ein Anschlussbeitrag erhoben ist, in selbständige wirt-

schaftliche Einheiten aufgeteilt, so ist für diejenigen Grundstücke, die den Ka-
nalanschluss behalten, kein Beitrag nachzuentrichten. Für die neu anzuschließen-
den Grundstücke sind Anschlussbeiträge nach dieser Gebührenordnung zu erheben. 
Die Höhe des Beitrages bemisst sich nach der Differenz zwischen dem bereits für 
die neu anzuschließenden Grundstücke gezahlten und dem nach dieser Satzung 
festzusetzenden Beitrag. 

 
(4) Wird ein bereits an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück 

durch die Hinzunahme eines angrenzenden Grundstücks, für das eine einmalige Ka-
nalanschlussgebühr oder ein einmaliger Kanalanschlussbeitrag noch nicht erhoben 
worden ist, in der Weise vergrößert, dass beide Grundstücke eine wirtschaftliche 
Einheit bilden, so wird für das hinzugenommene Grundstück eine Nachveranlagung 
entsprechend den vorstehenden Bestimmungen vorgenommen. 
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(5) Für Grundstücke, für die bereits nach den bis zum Inkrafttreten dieser Satzung gel-

tenden Vorschriften eine Beitragspflicht entstanden war, bemisst sich die Berech-
nung des Betrages nach den bis zum Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Best-
immungen. 

 
 

§ 7a 
Ausnahmen von der Beitragspflicht 

 
(1) Mit den Eigentümern von im Außenbereich gelegenen Grundstücken kann auf An-

trag über den Anschluss an die gemeindliche Kanalisation ein Vertrag abgeschlossen 
werden, wenn 

 1. ein Anschluss technisch und rechtlich möglich und machbar ist und 
 2. das Abwasserbeseitigungskonzept den Bau einer Kanalisation nicht vorsieht. 
 
(2) Die Kosten für die Herstellung der erforderlichen Leitungen und der Anschlüsse tra-

gen die Anschlussnehmer. Die Stadt kann nach mängelfreier Abnahme die im öf-
fentlichen Bereich verlaufenden Leitungen unentgeltlich übernehmen. Sie werden 
Bestandteil des Entwässerungssystems der Stadt. 

 
(3) Die Anschlussnehmer werden von der Beitragspflicht zu Kanalanschlussbeiträgen 

befreit. 
 
(4) Anstelle des Kanalanschlussbeitrages haben die Anschlussnehmer einen Betrag zu 

entrichten, der sich auf die entwässerte Grundstücksfläche bezieht und dessen Hö-
he pro m² wie folgt festgesetzt wird: 

 - bei wohnbaulich genutzten Grundstück auf 1,37 €/m² 
 - bei eingeschossig bebaubaren oder bebauten Grundstücken auf 1,37 €/m² 
 - bei zweigeschossig bebaubaren oder bebauten Grundstücken auf 1,71 €/m² 
 Bei gewerblicher oder industrieller Nutzung sind die vorstehenden Beträge um 30 

vom Hundert zu erhöhen. 
 
(5) Die entwässerte Fläche richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und ist auf 

den wirtschaftlichen Grundstücksbegriff abzustellen. 
 
 

§ 8 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt zur De-

ckung der Kosten grundstücksbezogene Benutzungsgebühren:  
 - für die Ableitung und Reinigung des Niederschlagswassers, 
 - für die Ableitung des Schmutzabwassers und 
 - für die Reinigung des Schmutzabwassers. 
 
(2) Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt und für Fremdeinleitungen, 

für die die Stadt eine Abgabe zu errichten hat, wird über die Benutzungsgebühr 
nach den §§ 10 und 11 umgelegt. 
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(3) Die Stadt erhebt zur Deckung der Abwasserabgabe von den Kleineinleitern eine 

Kleineinleiterabgabe. 
 Diese Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, die 

dort am 30.06. des Kalenderjahres mit erstem Wohnsitz gemeldet waren, festge-
setzt. Änderungen in Bezug auf die Größe der Familie, die nach dem 30.06. des Ka-
lenderjahres eintreten, werden erst ab dem Folgejahr berücksichtigt. 

 
(4) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG 

NRW).  
 
 

§ 9 
Verwaltungshelfer 

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen 
der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten 
Dritten zu bedienen. 
 
 

§ 10 
Ableitung und Reinigung des Niederschlagswassers 

 
(1) Der Berechnung der Gebühren für die Ableitung und Reinigung des Niederschlags-

wassers gem. § 10 Abs. 1 wird die Größe der bebauten und befestigten Flächen mit 
100 % zugrunde gelegt, soweit die Flächen indirekt oder direkt in die städtische Ka-
nalisation entwässert werden. 

 
(2) Als befestigte Flächen gelten Pflaster-, Beton- und Schwarzdecken. 
 
(3) Die Gebühr beträgt 
 a) bei vollständiger Ableitung = 0,66 €/qm/Jahr 
 b) bei eingeschränkter Einleitung durch 
  - dauerhaft begrünte Garagendächer = 0,60 €/qm/Jahr 
  - dauerhaft begrünte Hausdächer = 0,60 €/qm/Jahr 
  - dauerhaft begrünte Haus- und Garagendächer = 0,55 €/qm/Jahr 
  - die Nutzung als Brauchwasser für Toilette und Waschmaschine = 0,0,51 

€/qm/Jahr  
  - dauerhaft begrünte Garagendächer und Brauchwassernutzung für Toilette und 

Waschmaschine = 0,44 €/qm/Jahr 
  - dauerhaft begrünte Hausdächer und Brauchwassernutzung für Toilette und 

Waschmaschine = 0,44 €/qm/Jahr 
  - dauerhaft begrünte Haus- und Garagendächer und Brauchwassernutzung für 

Toilette und Waschmaschine = 0,39 €/qm/Jahr  
 c) bei vollständiger beeinträchtigungsfreier Verregnung, Verrieselung, Versickerung 

oder Einleitung in ein Gewässer = 0,00 €/qm/Jahr 
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§ 11 
Gebühr für die Ableitung und Reinigung der Schmutzabwässer 

 
(1 Der Berechnung der Gebühren für die Ableitung und Reinigung der Schmutzabwäs-

ser wird die Schmutzwassermenge zugrunde gelegt, die in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangt. 

 Berechnungseinheit für die Gebühr ist der m3 Abwasser. 
 
(2) Die Gebühr beträgt 
 - für die Ableitung des Schmutzabwassers 1,74 €/cbm 
 - für die Reinigung des Schmutzabwassers 1,55 €/cbm 
 
(3) Die Höhe der Kleineinleiterabgabe beträgt gem. § 11 Abwasserabgabengesetz 

35,00 €/Jahr je Schadeinheit, was einer Gebühr von 17,50 €/Einwohner/Jahr 
gleichkommt. 

 
 

§ 12 
Feststellung der Wassermenge 

 
(1) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangte Abwassermengen gelten: 
 a) die dem Grundstück aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen im letzten, ab-

gelaufenen 12-monatigen Ablesezeitraum zugeführte Wassermenge, 
 b) die auf dem Grundstück gewonnene und/oder aus sonstigen Wasserversorgungs-

anlagen gewonnene Wassermenge, 
 c) die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Grundstücken, für die ei-

ne Abwassermengenmesseinrichtung vorhanden ist. 
 
(2) Für die der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entnommenen Wassermengen 

nach Ziffer 1a ist der für die Erhebung der Wasserentgelte durch Wassermesser 
festgestellte Verbrauch maßgebend. 

 Hat ein Wassermesser offensichtlich nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, 
so gilt die Verbrauchsmenge als Grundlage für die Gebührenrechnung, die der Zah-
lung an das Versorgungsunternehmen zugrunde gelegt wird. 

 
(3) Die aus sonstigen Wasserversorgungsanlagen nach Ziffer 1b sowie tatsächlich einge-

leitete Abwassermengen nach Ziffer 1c, sind durch geeichte und von der Stadt an-
erkannte Messeinrichtungen nachzuweisen. Diese Messeinrichtungen hat der Ge-
bührenpflichtige auf seine Kosten zu beschaffen, einzubauen und zu unterhalten. 
Die Einbaustelle einer solchen Messeinrichtung wird in Abstimmung mit dem Gebüh-
renpflichtigen durch die Stadt bestimmt.  

 Den Beauftragten der Stadt ist Zutritt zu der ganzen Versorgungsanlage zu gewäh-
ren und die Überprüfung und Ablesung der Messeinrichtungen zu gestatten. 

 Der Gebührenpflichtige hat der Stadt bis zum 15.01. eines jeden Jahres einen prü-
fungsfähigen Nachweis über die im Vorjahr entnommenen Wassermengen bzw. ab-
geleiteten Abwassermengen mitzuteilen. Wird diese Mitteilung nicht oder nicht 
rechtzeitig erstattet, oder stellt die Erbringung des Nachweises für den Gebühren-
pflichtigen eine unbillige Härte dar, wird der Wasserverbrauch von der Stadt ge-
schätzt. 
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 Die Schätzung erfolgt anhand von Erfahrungszahlen über den durchschnittlichen 
Wasserverbrauch  

 - aus Vorjahren; 
 - von 40 m3/Jahr für die auf den Grundstücken lebenden und/oder gemeldeten 

Personen; 
 - von 5 m3/Jahr für die in den Betrieben beschäftigten, jedoch nicht auf den 

Grundstücken wohnenden Personen. 
 
(4) Der Betreiber einer Eigenwasserversorgungsanlage ist verpflichtet, Veränderungen 

an den Messeinrichtungen, Entfernen, Auswechseln und Einbau derselben sowie 
Stilllegung und Wiederinbetriebnahme der Eigenwasserversorgungsanlage der Stadt 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
(5) Die Stadt kann verlangen, vor dem Anschluss zur Abwasseranlage den Einbau eines 

Kontrollschachtes mit einer IDM-Mengenmessanlage mit Zählung und Aufzeichnung 
der abgegebenen Abwassermengen vorzusehen. 

 
 

§ 13 
Unberücksichtigt bleibende Wassermengen 

 
(1) Auf Antrag kann die Wassermenge von der Gebührenberechnung abgesetzt werden, 

die nachweisbar der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt wird. 
 Den Nachweis hat der Gebührenpflichtige grundsätzlich durch den Einbau geeich-

ter, verplombter, von der Stadt anerkannter Messvorrichtungen oder durch ein 
Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder einer 
öffentlich-rechtlichen Fachdienststelle zu erbringen.  

 Bei Betrieben gleicher Art, für die eine gutachterliche Stellungnahme einer öffent-
lich-rechtlichen Fachdienststelle bezüglich des produktionsbedingten Wasserver-
brauches vorliegt, kann im Einzelfall anstatt des Einzelgutachtens nach § 14 Abs. 1 
S. 2 ein allgemeines Gutachten einer öffentlich-rechtlichen Fachdienststelle für die 
Absetzung der Schmutzwassergebühren anerkannt werden. 

 Die Kosten für den Einbau, Betrieb, Reparatur, Eichung und Verplombung der Mess-
einrichtungen und die Kosten für den Gutachter hat der Gebührenpflichtige zu tra-
gen; im Übrigen gilt § 13 Abs. 3 entsprechend. 

 Für die Berechnung und Festsetzung der unberücksichtigt bleibenden Wassermen-
gen wird eine Verwaltungsgebühr von 34,00 € festgesetzt. 

 
(2) Zur Feststellung der nicht eingeleiteten Wassermengen hat der Gebührenpflichtige 

den Zählerstand am Tage des Einbaues und jährlich bis zum 15.01. der Stadt 
schriftlich oder mündlich mitzuteilen. 

 Gutachten müssen der Stadt Emsdetten spätestens bis zum 31.10. des Jahres vor-
liegen, das dem Abrechnungszeitraum vorangeht. Es gilt vom nächsten Abrech-
nungszeitraum an für drei Jahre. 

 
(3) Die Anträge müssen vor Ablauf von 3 Monaten nach Zustellung des Bescheides, mit 

dem die Gebühren veranlagt werden bzw. 3 Monate nach dem Bekanntwerden der 
nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführten Wassermenge bei der Stadt ein-
gehen. 
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§ 14 
Starkverschmutzungsgebühren 

 
(1) Abwasser, das von Grundstücken eingeleitet wird, auf dem Unternehmen nach Satz 

2 Nr. 1 - 10 betrieben werden und die einen Wasserverbrauch nach den §§ 13 und 
14 von mehr als 500 m3/Jahr haben, wird die Reinigungsgebühr mit einem Faktor 
belegt, der sich nach dem Grad der gegenüber dem häuslichen Abwasser verstärk-
ten Verschmutzung bemisst. 

 Die Verschmutzungsfaktoren werden wie folgt festgesetzt: 
 1. Schlachtereien 4,15 
 2. Metzgereien mit Schlachtung 2,75 
 3. Fassreinigungen 1,15 
 4. Wäschereien 1,10 
 5. Textilverarbeitung mit Bleicherei oder Appretur oder Schlichterei 1,20 
 6. Textilverarbeitung mit Färberei, Färbereien 1,25 
 7. KFZ-Werkstätten mit Pkw/Lkw-Waschplätzen, Tankstellen 1,25 
 8. Getränkehersteller und -abfüller mit Flaschenreinigungsanlagen 1,80 
 9. Gießereien 1,20 
 10. Für sonstige Unternehmen, Betriebe oder Einrichtungen ist der Faktor maßge-

bend, den die Stadt durch Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen oder einer öffentlich-rechtlichen Fachdienststelle auf der 
Grundlage der tatsächlich gemessenen Werte und Wichtungen gemäß Abs. 3 hat 
feststellen lassen. Hat die Stadt eine derartige Feststellung noch nicht getroffen 
oder von einer gutachterlichen Untersuchung abgesehen, weil aus allgemeinen 
Erfahrungen davon auszugehen ist, dass der Verschmutzungsgrad gegenüber dem 
häuslichen Abwasser unerheblich ist oder die Kosten der gutachterlichen Fest-
stellung in keinem Verhältnis zu dem erwarteten erhöhten Gebührenaufkommen 
steht, wird für die Berechnung der Reinigung des Abwassers der Faktor 1,00 an-
gesetzt. 

 Der gutachterlich festgestellte Verschmutzungsfaktor wird von dem auf die Unter-
suchung folgenden Quartal an bei der Berechnung der Reinigungsgebühr in Ansatz 
gebracht. 

 
(2) Der Gebührenpflichtige kann verlangen, dass die Reinigungsgebühr gem. Abs. 1 Zif-

fern 1 bis 10 nach den Verschmutzungsfaktoren festgesetzt wird, die der tatsächli-
chen Verschmutzung seines Abwassers gegenüber des häuslichen Abwassers ent-
spricht. Der Nachweis des Grades der Verschmutzung ist durch ein Gutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Gutachters oder einer öffentlich-rechtlichen 
Fachdienststelle zu führen. 

 Die Kosten des Gutachtens trägt der Gebührenpflichtige. 
 § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Bei der Festsetzung von Verschmutzungsfaktoren aufgrund eines Gutachtens nach 

Abs. 1, Nr. 10 und Abs. 2 wird der Verschmutzungsgrad des Abwassers, gemessen 
am chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) sowie Gesamtstickstoff (Nges), nach der 
nicht abgesetzten, homogenisierten Probe im Mittel von sechs mengenproportiona-
len Ganztagsmischproben nach der Formel: 
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  berechnet. Wobei: 
 F = Verschmutzungsfaktor 
 X = 0,20 (Jahreskostenanteil der verschmutzungsunabhängigen Reinigungskosten) 
 Y = 0,60 (Jahreskostenanteil der CSB-abhängigen Reinigungskosten) 
 Z = 0,20 (Jahreskostenanteil der Nges-abhängigen Reinigungskosten) 
 CCSB = Mittlere CSB-Konzentration im Abwasser des Indirekteinleiters 
 Nges = Mittlere Gesamtstickstoff-Konzentration im Abwasser des Indirekteinleiters. 
 Die CSB- und Gesamtstickstoffkonzentrationen sind in mg/l einzusetzen. Hierbei 

wird der gemessene Wert auf volle mg/l auf- oder abgerundet. Die sich aus der 
Formel ergebenden Verschmutzungsfaktoren werden in der zweiten Kommastelle 
auf- oder abgerundet und mit der in § 11, Abs. 2 festgesetzten Reinigungsgebühr 
vervielfältigt. 

 CSB-Konzentrationen von weniger als 1.000 mg/l sowie Gesamtstickstoffwerte von 
weniger als 92 mg/l werden mit 1.000 bzw. 92 mg/l angesetzt, so daß für das ent-
sprechende Glied 

  

 
92

.
000.1

CNges
bzw

CCSB
 

  
 der Faktor 1 angesetzt werden kann. 
 
(4) Die gutachterliche Feststellung der durchschnittlichen Schmutzwasserkonzentratio-

nen hat auf der Grundlage von mindestens sechs mengenproportionalen 24-h-
Mischproben an sechs verschiedenen Werktagen zu erfolgen. Bei Grundstücken mit 
mehreren Anschlusskanälen sind die Mischproben jeweils gleichzeitig zu entneh-
men. 

 Maßgebend ist die homogenisierte Probe. Sie werden gemäß der in der Anlage der 
jeweils gültigen Fassung der in der Rahmenwasserverwaltungsvorschrift (VwV) ge-
nannten Analysenverfahren untersucht. 

 
(5) Die Stadt ist berechtigt, zur Festsetzung und Überprüfung der Verschmutzungszu-

schläge zur Reinigungsgebühr jederzeit Untersuchungen durchführen zu lassen. 
 Die Gebührenpflichtigen haben die Untersuchungen zu dulden. 
 
 

§ 15 
Benutzungsgebühren für die Entsorgung und die Überwachung  

der Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

(1) Als Gegenleistung für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Klein-
kläranlagen bzw. von Inhaltsstoffen aus abflusslosen Gruben und die Überwachung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen erhebt die Stadt Emsdetten Reinigungsge-
bühren, Leerungs/Abfuhrgebühren und Überwachungsgebühren nach Maßgabe des 
Kommunalabgabengesetzes NRW und der Bestimmungen der Satzung der Stadt 
Emsdetten über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. 
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(2) Maßstab für die Reinigungsgebühren ist die festgestellte Menge des abgefahrenen 

Klärschlamms bzw. Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das Ab-
saugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt der cbm abge-
fahrenen Klärschlamms bzw. Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrichtung der 
Annahmestation. 

 
(3) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Grubeninhalts zu ermitteln. 

Der ermittelte Wert soll vom Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten be-
stätigt werden. 

 
 

§ 16 
Gebührensätze für die Entsorgung und die Überwachung der Grundstücksentwässe-

rungsanlagen 
 

(1) Die Höhe der Reinigungsgebühren und Leerungs/Abfuhrgebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen wird wie folgt festgesetzt: 

 
 a) bei Kleinkläranlagen 
  aa)  die Reinigungsgebühr auf 17,66 €/cbm 
  bb) die Leerungs-/Abfuhrgebühr 
   für Anlagen bis 5 m³ auf   128,52 € je Leerung/ Abfuhr 
   für Anlagen größer 5 m³ bis 10 m³  128,52 € je Leerung/Abfuhr 
   für Anlagen größer 10 m³   128,52 € je Leerung/Abfuhr 
 b) bei abflusslosen Gruben 
  aa) die Reinigungsgebühr auf 1,50 €/cbm 
  bb) die Leerungs-/Abfuhrgebühr  
   für Anlagen bis 5 m³ auf   111,56 € je Leerung/ Abfuhr 
   für Anlagen größer 5 m³ bis 10 m³  133,88 € je Leerung/Abfuhr 
   für Anlagen größer 10 m³   156,19 € je Leerung/Abfuhr 
 c) Für eine vergebliche Anfahrt sind 2,38 € je Anfahrt zu zahlen. 
 d) Für das Spülen und Reinigen im Bedarfsfall sind 2,38 € je Stunde zu zahlen. 
 
(2) Die Gebühr für die Überprüfung bzw. Überwachung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen beträgt in den Fällen, in denen kein kombinierter Wartungsver-
trag/Überwachungsvertrag mit dem Landwirtschaftlichen Kreisverband abgeschlos-
sen wird, 76,36 € je Überprüfung. In den Fällen, in denen ein kombinierter War-
tungs-/Überwachungsvertrag mit dem Landwirtschaftlichen Kreisverband abge-
schlossen wird, entfällt diese Gebühr. 

 Für eine vergebliche Überwachungs-Anfahrt sind 38,18 € je Anfahrt zu zahlen. 
 
 

§ 17 
Entstehung und Beendigung der Gebühren- und Abgabenpflicht 

 
(1) Die Pflicht zur Zahlung der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öf-

fentlichen Abwasseranlage beginnt mit der Herstellung der Verbindung zwischen 
der öffentlichen Abwasseranlage und der Grundstücksentwässerungsanlage. Erhe-
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bungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht wäh-
rend eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die 

Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranla-

ge. 
 
(4) Die Pflicht zur Zahlung der Benutzungsgebühren für die Entsorgung der Grundstück-

sentwässerungsanlagen entsteht je Abfuhr und je Überwachung. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Gebühren und Abgaben 

 
Die Benutzungsgebühren und die Abwasserabgabe für Kleineinleiter werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des entsprechenden Bescheides fällig. Ist dort ein anderer Zeit-
punkt angegeben, so gilt dieser. 
Die Benutzungsgebühren können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 
Erfolgt die Anforderung zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 28 
Grundsteuergesetz). 
Unter Zugrundelegung der zuletzt festgestellten Gebührenschuld können Abschläge 
erhoben werden. 
 
 

§ 19 
Vorausleistungen 

 
(1) Die Stadt erhebt nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-

Schmutzwassergebühr auf Basis der Schmutzwassermenge, die sich aus der Abrech-
nung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich 
die Abschlagszahlungen und Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Haushalte und Betriebe. 

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalender-

jahr. 
 
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrech-

nung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch 
Bescheid.  

 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen bemessen wur-

den, so wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Ab-
schlagszahlungen zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung 
nacherhoben. Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zuviel ge-
zahlte Abschläge erstattet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeitraum be-
zeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrechnung der Vorauszah-
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lung ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Bescheides fällig. 

 
 

§ 20 
Gebühren- und Abgabenpflichtige 

 
(1) Gebühren- bzw. Abgabenpflichtig sind 
 a) der Grundstücks-Eigentümer, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbaube-

rechtigte, 
 b) der Eigentümer der Grundstücksentwässerungsanlage zum Zeitpunkt der Abfuhr 

des Klärschlamms/des Abpumpens der Grundstücksentwässerungsanlage, 
 c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berech-

tigte, von dem die Benutzung der Entwässerungsanlage ausgeht, 
 d) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
 Mehrere Gebühren- bzw. Abgabenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Erfolgt die Anforderung mit der Grundsteuer, so gilt als Gebührenschuldner der 

Steuerschuldner nach § 10 Grundsteuergesetz. 
 
 

§ 21 
Auskunftspflicht 

 
Die Gebühren- und Abgabenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren 
und Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu 
überlassen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten. 
 
 

§ 22 
Eigentümerwechsel und Anzeigenpflicht 

 
(1) Tritt ein Wechsel in der Person des Gebühren- oder Abgabenpflichtigen ein, so hat 

der bisherige Gebühren- oder Abgabenpflichtige Gebühren und Abgaben bis zum 
Ende des Monats zu entrichten, in den der Wechsel fällt. Für die Gebühren und Ab-
gaben haftet neben dem bisherigen Gebühren- und Abgabenpflichtigen der neue 
Gebühren- oder Abgabenpflichtige. 

 
(2) Der bisherige Gebühren- oder Abgabenpflichtige und der neue Gebühren- oder Ab-

gabenpflichtige sind verpflichtet, den Eigentums- bzw. Nutzungswechsel der Stadt 
innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  

 Unterbleibt die Anzeige, so haften der bisherige und der neue Gebühren- oder Ab-
gabenpflichtige für die seit der Rechtsänderung entstandenen Gebühren oder Ab-
gaben, bis die für die Veranlagung zuständige Stelle von der Rechtsänderung 
Kenntnis erhält. 
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§ 23 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Stellt die Erhebung der Beiträge, Gebühren und Abgaben im Einzelfall eine unbillige 
Härte dar, so kann die Stadt Stundung, Herabsetzung, Ratenzahlung oder Erlass ge-
währen. 
 
 

§ 24 
Kostenersatz für Hausanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie 

die Kosten für die Unterhaltung eines Hausanschlusses (Anschlussleitung von der 
Grundstücksgrenze bis einschließlich Prüfschacht) an die Abwasseranlage sind der 
Stadt in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten zu ersetzen. 

 
(2) Erhält ein Grundstück auf Antrag mehrere Haus- und Grundstücksanschlüsse, so sind 

die Kosten für die zusätzlichen Anschlüsse ebenfalls in der tatsächlich entstande-
nen Höhe zu ersetzen. 

 
 

§ 25 
Entstehung eines Ersatzanspruches 

 
Der Ersatzanspruch entsteht für die Herstellung mit der endgültigen Fertigstellung der 
Anschlussleitung, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. 
 
 

§ 26 
Ersatzpflichtige 

 
(1) Ersatzpflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Heranziehungs-

bescheides Eigentümer des Grundstückes ist, auf dem die Anschlussleitung verlegt 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des Eigen-
tümers der Erbbauberechtigte ersatzpflichtig. Mehrere Ersatzpflichtige sind Ge-
samtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ersatzpflichtig. 

 
(2) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschlussleitung, so ist für Teile 

der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, 
allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstückes er-
satzpflichtig. Soweit die Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam 
dient, sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke zu 
dem Anteil ersatzpflichtig, der dem Verhältnis der Fläche des betreffenden Grund-
stücks zur Gesamtfläche der beteiligten Grundstücke entspricht. 
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§ 27 
Fälligkeit Ersatzanspruch 

 
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides 
fällig. 
 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und 
Gebührensatzung vom 18.12.2015 zur Entwässerungssatzung der Stadt Emsdetten au-
ßer Kraft. 
 
 
Emsdetten, 20.Dezember 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes    gez. Klaus Osterholt 
Bürgermeister     Schriftführer 
 
 
 
 
Vorstehender IV. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung vom 19.12.2012 zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Emsdetten vom 17.02.2011 und zur Satzung über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 12.12.2012 wird gem. § 7 Abs. 
4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW S. 878), in Verbindung mit § 15 der 
Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung der 1. Ergän-
zung vom 18. November 2010 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 21. Dezember 2016 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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9.11 Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaftsaktivitäten 
 

 

 
 

Richtlinien 
der Stadt Emsdetten 

zur Förderung von Städtepartnerschaftsaktivitäten 
- beschlossen vom Rat der Stadt Emsdetten am 20. Dezember 2016 - 

 
 
 
Die Stadt Emsdetten unterhält eine formelle Partnerschaft zur niederländischen Ge-
meinde Hengelo und zur polnischen Stadt Chojnice. Gemeinsame Aktivitäten von 
Gruppen aus Emsdetten mit Gruppen aus Hengelo oder mit Gruppen aus Chojnice wer-
den im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach den folgenden 
Richtlinien von der Stadt Emsdetten gefördert, ohne dass ein Rechtsanspruch hierauf 
besteht. 
 
 

§ 1 
 
Gefördert werden Begegnungen von Emsdettener Gruppen mit Gruppen in Hengelo 
oder mit Gruppen in Chojnice. Diese Begegnungen müssen ein gemeinsames Programm 
haben, das auch aus Wettbewerben (z.B. Sport) bestehen kann. 
Gefördert werden Menschen aus Emsdetten für eine Begegnung je Partnerstadt pro 
Jahr. 
Es werden vorrangig Begegnungen junger Menschen (bis 25 Jahre) gefördert. 
Im Rahmen der dann verbleibenden Haushaltsmittel kann dieses zu einer geringeren 
Förderung anderer TeilnehmerInnen führen. 
 
 

§ 2 
 
Bezuschusst werden die Fahrten  
a) nach Hengelo mit einem maximalen Betrag von 5,00 EURO und  
b) nach Chojnice mit einem maximalen Betrag von 40,00 EURO 
je Emsdettener Teilnehmer. 
 
 

§ 3 
 
Anträge auf Förderung sind mit Angabe von Programm und Partner-Gruppe an die 
Stadt Emsdetten zu richten. 
Nach Abschluss der Begegnung ist eine Teilnehmerliste (Name, Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum) sowie das Begegnungsprogramm und evtl. Medienberichte vorzulegen. 
 
Personen, die nicht nach § 1 vorrangig gefördert werden konnten (junge Menschen bis 
25 Jahre), erhalten zum Ende des Jahres eine anteilige Pro-Kopf-Förderung aus den 
dann verbliebenen Haushaltsmitteln. 
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9.11 Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaftsaktivitäten 
 

 

 
§ 4 

 
Zuwendungen von Dritten zu Städtepartnerschaftsaktivitäten werden auf die nach die-
sen Richtlinien zu gewährenden Zuschüsse angerechnet. Die Möglichkeit der Beantra-
gung von Zuschüssen für Städtepartnerschaftsaktivitäten bei Dritten ist vorrangig in 
Anspruch zu nehmen. 
 
 

§ 5 
 
Diese Richtlinien gelten für Begegnungen, die ab dem 1. Januar 2017 stattfinden und 
ersetzen die Richtlinien vom 16.Dezember 2014. 
 
 
Emsdetten, 20. Dezember 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes     gez. Klaus Osterholt 
Bürgermeister     Schriftführer 
 
 
 
 
Vorstehende Richtlinien der Stadt Emsdetten zur Förderung von Städtepartnerschafts-
aktivitäten wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW 
S. 878), in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 
2006 in der Fassung der 1. Ergänzung vom 18. November 2010 öffentlich bekanntge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 21. Dezember 2016 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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XIV. Nachtrag  
vom 21. Dezember 2016 

zur Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes  
der Stadt Emsdetten für fließende Gewässer II. Ordnung 

 
 
 
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der zurzeit jeweils gültigen Fassung 
- §§ 7 und 41 Abs. 1 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 - GO - (GV NW 1994 S. 666, SGV NW 2023), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV NW S. 208), in Kraft getreten am 
11.02.2015; 

- §§ 91 und 92 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 - LWG - (GV NW 1995 S. 926, SGV NW 77), zuletzt 
neu gefasst durch Art. 1 des Gesetztes vom 08.07.2016 (GV. NW S. 559), in Kraft ge-
treten am 16.07.2016; 

- §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 - KAG - (GV NW 1969 S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GV NW S. 448), in Kraft getreten am 28.05.2015 

hat der Rat der Stadt Emsdetten in seiner  Sitzungen am 20. Dezember 2016 folgenden 
XIV. Nachtrag zur Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Stadt 
Emsdetten für fließende Gewässer II. Ordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 5 (Gebührensätze) erhält folgende Fassung: 
 
Der Gebührensatz beträgt ab dem Jahr 2017 unter Anwendung der Regelungen des § 4 
dieser Satzung für die Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet des 
 
A. Unterhaltungsverband Hummertsbach  
 a) für nicht im Zusammenhang bebaute Ortsteile 9,88 €/ha 

b) für im Zusammenhang bebaute Ortsteile 10,86 €/ha 
 
B. Unterhaltungsverband Emsdettener Mühlenbach/Nordwalder Aa 

a) für nicht im Zusammenhang bebaute Ortsteile 23,45 €/ha 
b) für im Zusammenhang bebaute Ortsteile 25,79 €/ha 

 
C. Unterhaltungsverband Greven 
 a) für nicht im Zusammenhang bebaute Ortsteile 10,66 €/ha 

b) für im Zusammenhang bebaute Ortsteile 11,72 €/ha 
 
D. Unterhaltungsverband Saerbeck 
 a) für nicht im Zusammenhang bebaute Ortsteile 10,19 €/ha 

b) für im Zusammenhang bebaute Ortsteile 11,20 €/ha 
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E. Unterhaltungsverband Frischhofsbach 
 a) für nicht im Zusammenhang bebaute Ortsteile 18,45 €/ha 
 
 

§ 2 
 
Dieser XIV. Nachtrag tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
Emsdetten, 20. Dezember 2016 
 
 
gez. Georg Moenikes gez. Klaus Osterholt 
(Bürgermeister) (Schriftführer) 
 
 
 
Vorstehender XIV. Nachtrag zur Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwan-
des der Stadt Emsdetten für fließende Gewässer II. Ordnung wird gem. § 7 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW S. 878), in Verbindung mit § 15 der 
Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung der 1. Ergän-
zung vom 18. November 2010 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 21. Dezember 2016 
 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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